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Rote Revue
Sozialiftische Monatsschrift

12. tturi- ^VOUZ-r 1928 VII. l^ttKO.
Herausgeber: Sozialdemokratische Partei der Schweiz

Arbeiterferien in der Industrie.
Von A. Lienhard, Adjunkt des eidgenössischen Fabrikinspektors, in Zürich.

Der schweizerische Gewerkschastskongreß vom 24. und 2S. September
1927 in Jnterlaken hat in seiner Resolution zum gesetzlichen Arbeiterschutz

und zur Berufsberatung auch einen Absatz aufgenommen, der die
Forderung einer gesetzlichen Regelung der Ferienfrage
für die Jnduftriearbeiterfchaft auf den Schild erhebt und
in seinem Wortlaut sagt:

„Der Kongreß stellt fest, daß das Recht auf bezahlte Ferien eine
berechtigte Forderung ift, die fich in der schweizerifchen Industrie
immer mehr durchsetzt, daß zwei Kantone das Recht auf bezahlte
Ferien schon in der Gesetzgebung niedergelegt haben, bestimmt für
Gruppen von Arbeitern und Arbeiterinnen, die nicht dem Fabrikgesetz

unterstellt sind, und fordert den Bundesrat auf, der
Bundesversammlung bald einen Gesetzesentwurf zu unterbreiten, der allen
Lohnarbeitern das Recht auf bezahlte Ferien zugesteht."

Wenn man bedenkt, daß die Arbeiter, Angestellten und Beamten
des Bundes, wie auch wohl aller Kantone und der Großzahl der
Gemeinden durch Gesetz oder Verordnung das Recht auf bezahlte Ferien
befitzen, und dabei weiß, wie sich diefe Wohlfahrtseinrichtung in der
Industrie immer mehr ausbreitet, fo erscheint die Forderung des
Schweizerischen Gewerkschastsbundes gewiß nicht als verfrüht. Der Arbeiter,
der tagtäglich, jahrein, jahraus, meistens in geschlossenen Räumen, oft
in schlechter, feuchter, mit Rauch geschwängerter oder mit Dampf und
Gerüchen aller Art durchsetzter Luft in stets steigender Hast seine Arbeit
verrichten muß, sollte als erster ein Anrecht auf Ferien haben. Obwohl
auch der Fabrikinhaber daraus Nutzen zieht, wenn der Arbeiter durch
eine vernünftig angewendete Ferienzeit feine nachlassenden Kräfte
wieder sammeln kann, sind mir leider noch nicht so weit. In den Fragen
der Arbeiterschutzgesetzgebung sind einer bundesrechtlichen Ordnung bis-
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